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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Silke Hinrichsen (SSW)

und

Antwort

der Landesregierung - Innenminister

Einrichtung der achten dezentralen Polizeistation in Flensburg

Begründung der Fragestellerin:

Die Polizeiinspektion Flensburg hat in den letzten Jahren ein dezentrales Organisati-

onsmodell ungesetzt, das acht Polizeistationen in den Stadtteilen vorsieht. Bisher sind

allerdings nur sieben der dezentralen Stationen eingerichtet worden. Die achte Station

für die Flensburger Innenstadt ist provisorisch in den Räumlichkeiten am Norderhofen-

den 1 eingerichtet worden. Mit dieser Platzierung - in einem Gebäude, das gleichzeitig

Sitz der Polizeiinspektion Flensburg, des stadtübergreifenden 1. Polizeireviers und der

Bezirkskriminalinspektion ist - erfüllt sie nicht die Anforderungen an eine niedrigschwel-

lige, dezentrale „Stadtteilpolizei“. Um die Präsenz der Polizei in der Innenstadt zu stär-

ken, wird im Rahmen des Organisationsmodells ein Standort in der Flensburger Fuß-

gängerzone angestrebt.

Vorbemerkung der Landesregierung:

Der momentane Standort im Hautgebäude der Polizei, Norderhofenden 1, befindet sich

in einer Entfernung zur Fußgängerzone von nur 500 Metern. Daher kann im Hinblick auf

eine bürgernahe Erreichbarkeit nicht von einem Provisorium gesprochen werden.
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1. Zu welchem Datum werden vom Innenministerium Räumlichkeiten in der Flensburger

Innenstadt angemietet, um die dort geplante dezentrale Polizeistation einzurichten?

Antwort:

Nachdem das Finanzministerium der Anmietung von neuen Räumen zugestimmt hat,

ist die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (AöR) derzeit mit der Recherche

nach geeigneten Räumen beauftragt. Diese Recherche ist noch nicht abgeschlossen;

mit einem Ergebnis ist in 6-8 Wochen zu rechnen.

2. Weshalb hat sich die Einrichtung einer achten dezentralen Polizeistation in Flens-

burg verzögert?

Antwort:

Die Nachfrage an Mietmöglichkeiten hat bislang lediglich ein Angebot von Mieträu-

men in einem 2. Obergeschoss ergeben, das aufgrund der Belegenheit im Gebäude

nur als eingeschränkt geeignet eingeschätzt wird. Von der Objektrecherche durch die

GMSH wird ein bürgerfreundlicheres Angebot erhofft. Insoweit ist nicht von einer Ver-

zögerung auszugehen.


